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Aufg. a. Herr N gibt dem K Vollmacht, bei Theilung des Ver¬
mögens seines verstorbenen Vetters zu B Alles in seinem Namen zu
unterzeichnen, b. B ermächtigt Herrn M in A, bei L D daselbst 200
Thaler zu erheben.

5. Obligation.
Ich Endesunterschriebener bekenne hiermit, daß mir Herr A M

Hierselbst Einhundert Thaler auf unbestimmte Zeit vorgeschossen hat,
welche ich ihm mit fünf Procent zu verzinsen mich verpflichte. Zu sei¬
ner Sicherheit verschreibe ich ihm mein ganz neues Haus hier auf
dem Markte unter Nr. 25. Will Herr A M mir das Geld nicht län¬
ger lassen, oder will ich es nicht länger behalten, so muß die Auf¬
kündigung ein Vierteljahr vorher geschehen; alsdann werde ich treue
und prompte Zahlung leisten. Ich begebe mich hiermit aller Ausflucht.

Köln, am 24. April 1838-
Thomas Neuhaus, Tischlermeister.

Aufg. Schuldschein a. über 200 Thaler auf drei Jahre zu 4Vi
Procent Zinsen; b. über 350 Thaler auf unbestimmte Zeit zu 5 Pro¬
cent mit vierteljähriger Aufkündigung.

6. Zeugniß.
Daß Heinrich Wild aus Mainz während vier Jahre, von Ostern

1834 bis heute, in meiner Werkstätte stets fleißig gearbeitet, sich ge¬
sittet betragen hat, so daß ich vollkommen Ursache habe, mit ihm zu¬
frieden zu sein, und ich ihn sowohl in Hinsicht seiner Fähigkeit, als
seines guten Charakters wegen jedem Meister bestens empfehlen kann,
bezeuge ich hiermit pflichtgemäß.

Köln, am 25. April 1838.
Heinrich Wurm, Schlossermeister.

Aufg. Attest a. für einen Lehrling, der alles Lob verdient; b. für
einen Hausknecht, mit dem man nicht zufrieden ist.

7. Lehrvertrag.
Der unterzeichnete Johann Schall ist entschlossen, seinen Sohn

Anton bei dem unterzeichneten N. N., Sattler hier, in die Lehre zu
geben. Beide Theile haben sich über nachstehende Punkte vereinigt:

1) N. N. nimmt den Sohn des I. Schall als Lehrling in sein
Haus und verpflichtet sich, demselben zu seinem Geschäfte die nöthige
Anleitung zu geben, ihn dabei in Kost und Wohnung zu nehmen,
ihn auch zu keinen anderen Geschäften zu gebrauchen und nach vier
Jahren frei zu sprechen.

2) Dagegen macht sich Johann Schall verbindlich, das Lehrgeld
für seinen Sohn mit einhundert Thalern, und zwar die Hälfte bei
der Aufnahme und die andere Hälfte bei der Entlassung, zu zahlen.


